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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXX über 
eine Änderung des Bundesgesetzes über 
~eisteswissenschaftliche und naturwissenschaft­

liche Studienrichtungen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Der erste Satz des § 17 Abs. 1 des 13undes­
gesetzes über geisteswissenschaftliche und natur­
'Wissenschaftliche Studienrichtungen, BGBl. 
Nr. 32611971, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 28011972 hat zu lauten: 

"An den Hochschulen (Fakultäten), denen ge­
mäß § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes die Einrichtupg der in diesem 
Bundesgesetz geregelten Studien obliegt, sind im 
autonomen Wirkungsbereich Studienkommis­
sionen einzusetzen. ce 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 
1974 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses .Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung betraut. 

Erläuterungen 

In § 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über geistes­
wissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen wurden Studienkommissionen 
für die Dauer der 3 Studienjahre 1971/72, 1972/ 
1973 und 1973/74 eingesetzt. Sie wurden aus 
Vertretern der Hochschulprofessoren, des "aka­
demischen Mittelbaues und der Studenten zu­
sammengesetzt. Zu ihren Aufgaben gehört ins­
besondere die Erlassung der Studienpläne, aber 
auch die Ausarbeitung von Empfehlungen über 
die Gestaltung von Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen sowie die Befassung mit den Ursachen 
von StudienverzögerUIigen und die Ausarbeitung 
von Empfehlungen zu ihrer Beseitigung. 

Die Ausarbeitung der Studien pläne bzw. -die 
Stellung von Anträgen zur Erlassung von Studien­
ordnungen im Sinne des § 15 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes durch das Bundesmini­
sterium für Wissenschaft und Forschung wird bis 
Ende des Studienjahres 1973/74, das ist bis 
30. September 1974 nicht abgeschlossen sein. Es 
sei darauf hingewiesen, daß mit dem gleichen 
Zeitpunkt auch die Funktionsperiode der Studien­
kommissionen nach dem Bundesgesetz über tech-

nische Studienrichtungen, dem Bundesgesetz über 
montanistische Studienrichtungen und dem Bun­
desgesetz über Studienrichtungen der Boden­
kultur endet. Das Bundesgesetz über sozial- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studienrichtungen so­
wie das Bundesgesetz über -das Studium der 
Medizin enthalten keine Befristung der Tätig­
keit der Studienkommissionen. In der Regie­
rungsvorlage für ein Universitäts-Organisations­
gesetz, 888 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIII. GP, ist die 
Einrichtung von Studienkommissionen in den 
§§ 57 bis 60 generell vorgesehen. 

Da jedoch voraussichtlich ein neues Universi­
täts-Organisationsgesetz erst nach dem 1. Okto­
ber 1974 in KraFt treten wird, würde es ab 
diesem Zeitpunkt an einer gesetzlichen Grund­
lage für die Tätigkeit der Studienkommissionen 
für die oben erwähnten Studienrichtungen fehlen. 
Soll ihre wertvolle Tätigkeit nicht zum Erliegen 
kommen, so muß § 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über geisteswissenschaftliche und naturwissen­
schaftliche Studienrichtungen entsprechend abge­
ändert werden. 
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